
Landeshauptstadt Magdeburg 

– Die Oberbürgermeisterin – 
 

 

 
Drucksache 
DS0018/23 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

16.01.2023 

Dezernat: VI VI/04 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Die Oberbürgermeisterin 04.04.2023 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Ausschuss für Umwelt und Energie 18.04.2023 öffentlich Beratung 

Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 

27.04.2023 öffentlich Beratung 

Stadtrat 25.05.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
Amt 30, FB 02 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  x 

KFP  x 

 BFP  x 

 Klimarelevanz x  

 
Kurztitel 

 
Klimabeirat der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt  
 

1. die Bildung eines Klimabeirates als zusätzliches Ehrenamt nach §30 KVG LSA 
2. die Satzung des Klimabeirates der Landeshauptstadt Magdeburg (Anlage 1)   
3. die Mitglieder des Beirates werden mit gesonderter Beschlussvorlage zur Berufung 

vorgeschlagen, gemäß § 5 der Satzung 
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Finanzielle Auswirkungen 

 
Organisationseinheit  VI/04 Pflichtaufgabe  ja x nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2023  JA  NEIN x 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis: TB BG VI  
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2023 2.700  6000 0004  54311000  2.700   

2024 4.050  6000 0004  54311000  4.050   

2025 4.050  6000 0004  54311000  4.050   

2026 ff 4.050  6000 0004  54311000  4.050   
Summe:              14.850                                                                                     14.850 

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           
Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 
 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:      JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 

federführendes(r)          
Amt/Fachbereich             VI/04 

Sachbearbeiter 
Fr. Hänisch 

Unterschrift AL / FBL 

 

Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r) VI Unterschrift   Jörg Rehbaum 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2023 
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Begründung: 
 

Auf seiner Sitzung am 13.6.2022 fasste der Stadtrat zu dem interfraktionellen Antrag A0119/22 
den Beschluss Nr. 4134-050(VII)22: 
 

Der/die Oberbürgermeister*in wird beauftragt einen Klimabeirat zu gründen. Im ersten Schritt ist 
dazu eine Satzung zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Im zweiten 
Schritt soll eine zusätzliche Stelle zur Geschäftsführung des Klimabeirats in der Verwaltung 
geschaffen werden. 

 
Mit der vorliegenden Satzung wird eine Geschäftsgrundlage für die Konstituierung des neuen 
Gremiums als zusätzliches Ehrenamt nach §30 KVG LSA geschaffen. 
 
Durch die Bildung des Klimabeirates soll die Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz 
forciert werden. Daher wird die Bildung des Klimabeirates als klimarelevant eingeschätzt. Da es 
sich um eine indirekte Maßnahme handelt - also keine direkte CO2-relevante Projektumsetzung - 
können der Beirat-Bildung im Rahmen der Klimarelevanzprüfung keine CO2-Emissionen bzw. CO2-
Einsparungen zugeordnet werden. 
 
 
Zur Berechnung der finanziellen Auswirkungen wurden folgende Eckdaten herangezogen: 
18 Mitglieder,  
3 Sitzungen im Jahr (abweichend für 2023 nur 2 Sitzungen),  
Sitzungsdauer je 3 h,  
Verdienstausfall entsprechend der Entschädigungssatzung begrenzt auf 25 €/h  
 
 
 
Anlagen: 

Anlage 1 - Satzung des Klimabeirates der Landeshauptstadt Magdeburg 
Anlage 2 - Visualisierung 
Anlage 3 - Klimarelevanzprüfung 
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